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Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat von Schäftlarn hat in der Sitzung vom 26. 07.2023 gemäß §2 Abs. 1 BauGB die 5. Änderung des
Flächennutzungsplans im Bereich "An der Leiten" beschlossen.

2. Die frühzeitige öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den
Vorentwurf der 5. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 26. 07. 2023 hat in der Zeit vom 06. 09. 2023
bis 11. 10.2023 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 1 BauGB für
den Vorentwurf der 5. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 26.07.2023 hat in der Zeit vom
24. 08.2023 bis 11. 10.2023 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der 5. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 24. 01.2024 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28. 11.2024 bis 07. 01.2025 beteiligt.

5. Der Entwurf der 5. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 24.01.2024 wurde mit der Begründung
gemäß §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 27. 11.2024 bis 07.01.2025 im Internet veröffentlicht. Zusätzlich zur
Veröffentlichung im Internet wurden leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten (Papierfassung) in der
Gemeindeverwaltung während der üblichen Öffnungszeiten bereitgestellt. Die Unterlagen wurden über das zentrale
Internetportal des Landes zugänglich gemacht.

6. Die Gemeinde Schäftlam hat in der Sitzung des Gemeinderats vom 31. 03. 2025 über vorgebrachten
Stellungnahmen beraten und eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger
öffentlicher Belange unter Anwendung von § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

7. Zu dem Entwurf der 5. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 31. 03. 2025 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 02. 04. 2025
bis 23.04.2025 erneut beteiligt.

8. Der Entwurf der 5. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 31.03.2025 wurde mit der Begründung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 04. 04. 2025 bis 23. 04. 2025 erneut im Internet
veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurden leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten

(Papierfassung) in der Gemeindeverwaltung während der üblichen Öffnungszeiten bereitgestellt. Die Unte (5';. ;'.i;y
wurden über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich gemacht. /.!h' ' " "^.<

8. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 07.05.2025 wurde die 5. Änderung des Flächennutzungsplaps ih^ße'reNl^ä'^
"An der Leiten" in der Fassung vom 07 05.̂ 025 festgestellt. tP'^J'in^t' V^, '\'~'^- :
Gemeinde Schäftlarn, den .. 0. 8.. UA( 2025 1- Bürgermeister Christian Fürst .<.. I^'V. ';>f...... '. '^ \. ^ ^
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9. Das Landratsamt München hat die Flächennutzungsplanänderung mit Bescheid vom 02.06.2025 ̂ Z y,,;-,

4. 1-0009/23/FNPgemäß§6BauGB^ei^imigt. ~ ' ~ 0'3^. ^ . ..<^'lr'x'Y
Gemeinde Schäftlarn, den .,1,l.JÜ^^2ä, :. 1- Bürgermeister Christian Fürst ̂ -*.. K<M'5f.......... ^^r^^:Mc':""^

10. Ausgefertigt > '.', ,,, ff "J^, // |^i V^ff
Gemeinde Schäftlarn, dert ...... 2. 3,.. JUNI 2025 '^ 1- Bürgermeister Christian Fürst ̂ .. {Ayr^...... ^^ \, ^:';:'iv
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11. Die Erteilung der Genehmigung der FläGhennützungsplanänderung wurde am'...'':.. '.".";.. '.. "'..^emäß §6 Abs.
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Flachennutzungsplanänderung mit Begründung und zusammenfassender
Erklärung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedepmanns Einsicht
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die . Flächennutzungsplanänderung ist
damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen der §§214 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des
Flachennutzungsplans einsch^ ßec|ründyng und Umweltbericht wurde in der Bekanntn^^chung hingewiesen.
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